
 
 
 
 
 
 
 

 

Niedersächsische Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr 
- Planfeststellungsbehörde - 

 

Verpflichtungserklärung für Planfeststellungsverfahren 
i.S.d. § 5 Abs. 1 S. 2 NDSG 

(Übermittlung an Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs) 
 

Antragsteller:  
Westnetz GmbH, Florianstraße 15 – 21, 44139 Dortmund 
  
Weitere Empfänger der Daten:  
ggf. vom TdV beauftrager Dienstleister, Anschrift 
 
Planfeststellungsverfahren:  
110 kV-Leitung Heithöfen - Lemförde 

Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten: 

• Anfertigung von Erwiderungen auf die im Rahmen des o.g. Planfeststellungsverfahrens 
erhobenen Einwendungen von Privaten. 

• Anfertigung von Erwiderungen auf die im Rahmen des o.g. Planfeststellungsverfahrens 
eingereichten Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange. 

• Übermittlung der erstellten Erwiderungen an die Planfeststellungsbehörde. 

Der Antragsteller sowie etwaige weitere Empfänger verpflichten sich hiermit, die ihnen im 
Rahmen des o.g. Planfeststellungsverfahrens zur Verfügung gestellten personenbezoge-
nen und personenbeziehbaren Daten aus Einwendungen von Privaten und Stellungnah-
men von Behörden und Trägern öffentlicher Belange nur zu dem voranstehend genannten 
Zweck zu verarbeiten. Personenbezogene Daten dürfen zu keinem anderen Zweck als dem 
zuvor genannten verarbeitet werden. Im Übrigen dürfen sie nicht bekannt gegeben werden, 
zugänglich gemacht oder in sonstiger Weise genutzt werden.  
 
Der Antragsteller verpflichtet sich, etwaige weitere, zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannte 
Personen und Stellen, die in seinem Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten (Auf-
tragnehmer des Antragstellers), zur Einhaltung der vorstehend genannten Pflichten zu ver-
pflichten. 

Auch der Auftragnehmer des Antragstellers verpflichtet sich, etwaige weitere Empfänger 
in gleicher Weise zu verpflichten.  

Diese Verpflichtung besteht auch nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens fort. 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person (betroffene Person) beziehen. 

Ein Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorschriften kann mit Sanktionen verbunden sein. 
Diese können sich nach Art. 83 DSGVO, §§ 42, 43 BSDG oder anderen Rechtsvorschriften rich-
ten und Freiheits- oder Geldstrafen nach sich ziehen. 

Ort Datum 

Stempel, Unterschrift/en des/der Mitarbei-
ter/s (Antragsteller und ggf. weitere Empfän-

ger) 
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